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 eingedenk des Abkommens zwischen den Vereinten Natio-
nen und dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem17, in 
dem die Parteien vereinbaren, ihre Zusammenarbeit in Fragen 
von gemeinsamem Interesse in ihrem jeweiligen Zuständig-
keitsbereich im Einklang mit ihren Satzungen zu verstärken 
und auszuweiten, 

 im Hinblick darauf, dass die Wirtschaftskommission für La-
teinamerika und die Karibik ihre Kooperationsbeziehungen 
zum Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem verstärkt hat,  

 eingedenk dessen, dass das Ständige Sekretariat des Latein-
amerikanischen Wirtschaftssystems mit Unterstützung des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen Programme 
auf Gebieten durchgeführt hat, die für die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung der Region als vorrangig angesehen wer-
den, 

 in Anbetracht dessen, dass das Lateinamerikanische Wirt-
schaftssystem mit den Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen und Programmen des Systems der Vereinten 
Nationen gemeinsame Aktivitäten durchführt, beispielsweise 
mit der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen, der Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur, der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und der Welt-
organisation für geistiges Eigentum, 

 erfreut darüber, dass die Entwicklung der Behandlung von 
Themen im Zusammenhang mit dem System der Vereinten Na-
tionen in engem Kontakt mit den Delegationen der Mitglied-
staaten, die an diesen Beratungen teilnehmen, fortlaufend ver-
folgt wird, 

 1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs16; 

 2. fordert die Wirtschaftskommission für Lateinamerika 
und die Karibik nachdrücklich auf, ihre Koordinierung mit 
dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem und die gegen-
seitige Unterstützung weiter zu vertiefen; 

 3. fordert das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen nachdrücklich auf, unter Zugrundelegung seines neuen 
allgemeinen Rahmens und seiner hoch prioritären Entwick-
lungsziele zur Unterstützung einer nachhaltigen menschlichen 
Entwicklung seine finanzielle und technische Zusammenarbeit 
mit den Programmen zu erneuern, die das Ständige Sekretariat 
des Lateinamerikanischen Wirtschaftssystems auf Gebieten von 
gemeinsamem Interesse durchführt, mit dem Ziel, die techni-
sche Hilfstätigkeit des Lateinamerikanischen Wirtschaftssy-
stems zu ergänzen; 

 4. fordert die Sonderorganisationen und die anderen Or-
ganisationen, Fonds und Programme des Systems der Vereinten 

 
17 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1651, Nr. 1061. 

Nationen nachdrücklich auf, ihre Unterstützung der Aktivitäten 
des Lateinamerikanischen Wirtschaftssystems und ihre Mitwir-
kung an diesen fortzusetzen und zu verstärken; 

 5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und den Ständigen Sekretär des Lateinamerikanischen Wirt-
schaftssystems, zu gegebener Zeit die Durchführung des Ab-
kommens zwischen den Vereinten Nationen und dem Latein-
amerikanischen Wirtschaftssystem zu bewerten und der Gene-
ralversammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 54/9 

Auf der 39. Plenarsitzung am 26. Oktober 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/54/L.14 und Add.1, eingebracht von: 
Algerien, Bahrain, Dschibuti, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuwait, 
Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Marokko, Mauretanien, Oman, Saudi-
Arabien, Sudan, Syrische Arabische Republik, Tunesien, Vereinigte Arabische 
Emirate und Palästina 

54/9. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Liga der arabischen Staaten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Liga 
der arabischen Staaten, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Liga der arabischen Staaten18, 

 unter Hinweis auf Artikel III der Charta der Liga der 
arabischen Staaten, der dem Rat der Liga die Aufgabe über-
trägt, über die Mittel zu entscheiden, mit denen die Liga mit 
den internationalen Organen kooperieren soll, die in Zukunft 
geschaffen werden, um die Sicherheit und den Frieden zu 
gewährleisten und die wirtschaftlichen und sozialen Be-
ziehungen zu regeln, 

 feststellend, dass beide Organisationen den Wunsch haben, 
die zwischen ihnen bestehenden Verbindungen auf politischem, 
wirtschaftlichem, sozialem, humanitärem, kulturellem, techni-
schem und administrativem Gebiet zu festigen, auszubauen und 
weiter zu intensivieren, 

 unter Berücksichtigung des Berichts des Generalsekretärs 
mit dem Titel "Agenda für den Frieden"19, insbesondere Ab-
schnitt VII betreffend die Zusammenarbeit mit regionalen 

 
18 A/54/180. 
19 A/47/277-S/24111; siehe Official Records of the Security Council, Forty-
seventh Year, Supplement for April, May and June 1992, Dokument S/24111. 
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Abmachungen und Organisationen, und der "Ergänzung zur 
'Agenda für den Frieden'"20, 

 überzeugt von der Notwendigkeit einer effizienteren und 
besser koordinierten Nutzung der zur Verfügung stehenden 
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen zur Förderung der 
gemeinsamen Ziele der beiden Organisationen, 

 in Anerkennung der Notwendigkeit einer engeren Zusam-
menarbeit zwischen dem System der Vereinten Nationen und 
der Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen 
bei der Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele der beiden 
Organisationen, 

 mit Genugtuung über die am 28. und 29. Juli 1998 abgehal-
tene dritte Tagung über die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und den Regionalorganisationen sowie über 
die am 10. und 11. Dezember 1998 abgehaltene Folgetagung, 

 1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs18; 

 2. spricht der Liga der arabischen Staaten ihre Anerken-
nung aus für ihre kontinuierlichen Bemühungen um die Förde-
rung der multilateralen Zusammenarbeit zwischen den arabi-
schen Staaten und ersucht das System der Vereinten Nationen, 
auch weiterhin seine Unterstützung zu gewähren; 

 3. dankt dem Generalsekretär für die von ihm getroffe-
nen Folgemaßnahmen zur Umsetzung der Vorschläge, die auf 
den Tagungen der Vertreter der Sekretariate der Vereinten Na-
tionen und anderer Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen und der Vertreter des Generalsekretariats der Liga der 
arabischen Staaten und ihrer Fachorganisationen, so auch zu-
letzt auf der 1999 in Wien abgehaltenen allgemeinen Tagung, 
verabschiedet wurden; 

 4. ersucht das Sekretariat der Vereinten Nationen und 
das Generalsekretariat der Liga der arabischen Staaten, inner-
halb ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche ihre Zusammenar-
beit zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen, zur Festigung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit, zur Herbeiführung der wirtschaftli-
chen und sozialen Entwicklung, der Abrüstung, der Entkolonia-
lisierung, der Selbstbestimmung und der Beseitigung aller 
Formen des Rassismus und der Rassendiskriminierung weiter 
zu intensivieren; 

 5. ersucht den Generalsekretär, sich auch weiterhin um 
die Stärkung der Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen 
den Vereinten Nationen und anderen Organisationen und Orga-
nen des Systems der Vereinten Nationen und der Liga der ara-
bischen Staaten und ihren Fachorganisationen zu bemühen, 
damit die beiden Organisationen ihren gemeinsamen Interessen 
und Zielsetzungen im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, 
 
20 A/50/60-S/1995/1; siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth 
Year, Supplement for January, February and March 1995, Dokument S/1995/1. 

humanitären, kulturellen und administrativen Bereich besser 
dienen können; 

 6. fordert die Sonderorganisationen und die anderen Or-
ganisationen und Programme des Systems der Vereinten Natio-
nen auf, 

 a) auch künftig mit dem Generalsekretär und untereinan-
der sowie mit der Liga der arabischen Staaten und ihren Fach-
organisationen bei den Folgemaßnahmen zu den multilateralen 
Vorschlägen zusammenzuarbeiten, die darauf gerichtet sind, die 
alle Bereiche umfassende Zusammenarbeit zwischen dem Sy-
stem der Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staa-
ten und ihren Fachorganisationen zu stärken und auszubauen; 

 b) in Bezug auf Projekte und Programme die Kontakte 
mit den betreffenden Partnerprogrammen, -organisationen und 
-organen beizubehalten und zu vermehren und den Konsulta-
tionsmechanismus zu verbessern, um deren Ausführung zu er-
leichtern; 

 c) sich bei der Durchführung und Umsetzung von Ent-
wicklungsprojekten in der arabischen Region, wann immer 
möglich, mit den Organisationen und Institutionen der Liga der 
arabischen Staaten zusammenzuschließen; 

 d) den Generalsekretär bis spätestens 14. Juli 2000 über 
den Stand ihrer Zusammenarbeit mit der Liga der arabischen 
Staaten und ihren Fachorganisationen und insbesondere über 
die Folgemaßnahmen zu den auf früheren Tagungen der beiden 
Organisationen verabschiedeten multilateralen und bilateralen 
Vorschlägen zu unterrichten; 

 7. fordert die Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen und Programme des Systems der Vereinten Nationen 
außerdem auf, die Zusammenarbeit mit der Liga der arabischen 
Staaten und ihren Fachorganisationen in den folgenden vorran-
gigen Sektoren zu intensivieren: Energie, Entwicklung ländli-
cher Gebiete, Wüstenbildung und Grünzonen, Ausbildung und 
Berufsausbildung, Technologie, Umwelt sowie Information und 
Dokumentation; 

 8. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Liga der ara-
bischen Staaten regelmäßige Konsultationen zwischen Vertre-
tern des Sekretariats der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretariats der Liga der arabischen Staaten zur 
Überprüfung und Stärkung der Koordinierungsverfahren zu 
fördern, mit dem Ziel, die Durchführung und Weiterverfolgung 
der multilateralen Projekte, Vorschläge und Empfehlungen zu 
beschleunigen, die auf den Tagungen der beiden 
Organisationen verabschiedet wurden; 

 9. empfiehlt den Vereinten Nationen und den anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, bei Pro-
jekten, die in der arabischen Region durchgeführt werden, nach 
Möglichkeit arabische Institutionen und Sachkompetenz heran-
zuziehen; 
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 10. erklärt erneut, dass zur Intensivierung der Zusammen-
arbeit und zur Überprüfung und Bewertung der erzielten Fort-
schritte alle zwei Jahre eine allgemeine Tagung der Vertreter 
des Systems der Vereinten Nationen und der Liga der arabi-
schen Staaten stattfinden soll und dass ebenfalls alle zwei Jahre 
interinstitutionelle sektorale Tagungen veranstaltet werden sol-
len, die sich mit vorrangigen und für die Entwicklung der ara-
bischen Staaten sehr wichtigen Bereichen befassen, auf der 
Grundlage einer Vereinbarung zwischen den Partnerprogram-
men des Systems der Vereinten Nationen und der Liga der ara-
bischen Staaten und ihrer Fachorganisationen; 

 11. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die nächste all-
gemeine Tagung über die Zusammenarbeit zwischen Vertretern 
der Sekretariate der Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen und des Generalsekretariats der Liga der arabischen 
Staaten und ihrer Fachorganisationen im Laufe des Jahres 2001 
abgehalten werden; 

 12. empfiehlt, vom 22. bis 26. Mai 2000 am Sitz der Wirt-
schafts- und Sozialkommission für Westasien in Beirut eine 
sektorale Tagung mit dem Titel "Jugend und Beschäftigung" 
zwischen Vertretern der Vereinten Nationen und ihrer Sonder-
organisationen und Vertretern der Liga der arabischen Staaten 
und ihrer Fachorganisationen abzuhalten; 

 13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 14. beschließt, den Punkt "Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staaten" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen. 

RESOLUTION 54/10 

Auf der 39. Plenarsitzung am 26. Oktober 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/54/L.15 und Add.1, eingebracht von: 
Angola, Brasilien, Guinea-Bissau, Kap Verde, Mosambik, Portugal und São Tomé 
und Príncipe 

54/10. Gewährung des Beobachterstatus in der General-
versammlung an die Gemeinschaft der portugie-
sischsprachigen Länder 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk dessen, dass die Ziele der Gemeinschaft der por-
tugiesischsprachigen Länder, wie sie in ihrer Gründungserklä-
rung niedergelegt sind, mit den Zielen der Vereinten Nationen 
übereinstimmen, 

 der Auffassung, dass es infolgedessen für die Vereinten Na-
tionen und die Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Län-
der von Vorteil ist, für die Zusammenarbeit zu sorgen, 

 Kenntnis nehmend von dem Wunsch der Gemeinschaft der 
portugiesischsprachigen Länder, diese Zusammenarbeit herzu-
stellen, 

 1. beschließt, die Gemeinschaft der portugiesischspra-
chigen Länder einzuladen, an den Tagungen und an der Arbeit 
der Generalversammlung als Beobachter teilzunehmen; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maß-
nahmen zur Durchführung dieser Resolution zu ergreifen. 

RESOLUTION 54/11 

Auf der 40. Plenarsitzung am 27. Oktober 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/54/L.18 und Add.1, eingebracht von: 
Ägypten, Algerien, Angola, Australien, Bangladesch, Belgien, Benin, Brasilien, 
Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Italien, Japan, 
Kamerun, Kanada, Kenia, Kuba, Luxemburg, Malaysia, Namibia, Niederlande, 
Nigeria, Norwegen, Österreich, Pakistan, Philippinen, Portugal, Republik Moldau, 
Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Senegal, Spanien, St. Lucia, Süd-
afrika, Thailand, Tunesien, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern 

54/11. Dreißigster Jahrestag der Tätigkeit des Bevölke-
rungsfonds der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2211 (XXI) vom 17. De-
zember 1966, auf Grund deren 1967 vom Generalsekretär ein 
Treuhandfonds eingerichtet wurde, der später Fonds der Ver-
einten Nationen für Bevölkerungsfragen genannt wurde, 

 feststellend, dass der Fonds der Vereinten Nationen für Be-
völkerungsfragen, der 1987 in "Bevölkerungsfonds der Ver-
einten Nationen" umbenannt wurde, seine Tätigkeit im 
Jahr 1969 aufgenommen hat, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3019 (XXVII) vom 
18. Dezember 1972, 31/170 vom 21. Dezember 1976 und 
34/104 vom 14. Dezember 1979, in denen sie unter anderem 
die führende Rolle und die Effektivität des Fonds innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Bevölke-
rungsfragen anerkannt und den Fonds als Nebenorgan der Ge-
neralversammlung bestätigt hat, 

 in Bekräftigung der Resolutionen des Wirtschafts- und So-
zialrats 1763 (LIV) vom 18. Mai 1973 und 1986/7 vom 
21. Mai 1986, in denen die Ziele und der Zweck des Fonds 
festgehalten sind, 

 1. beglückwünscht den Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen anlässlich des dreißigsten Jahrestags seiner Tätigkeit; 

 2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den positiven 
Beiträgen, die der Fonds und sein engagiertes Personal im Lau-
fe der dreißig Jahre des Bestehens des Fonds geleistet haben, 
um ein besseres Verständnis der Bevölkerungs- und Entwick-
lungsfragen und eine entsprechende Bewusstseinsbildung zu 
fördern, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und 
den Entwicklungs- und Übergangsländern auf Antrag systema-
tische und nachhaltige Unterstützung bei der Durchführung ge-
eigneter nationaler Programme zur Befriedigung ihrer Bedürf-
nisse auf dem Gebiet der Bevölkerung und der Entwicklung zu 
gewähren. 




